
183 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Unterrichtsausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten M atz e -
na u e r, Mag. S eh äffe r und Genossen 
betreffend ein Bu~desgesetz, mit dem das 
Schulorganisationsgesetz geändert wird 
(10. Schulorganisationsgesetz-Novelle) (721 A) 

Die Abgeordneten M atz e n aue r, Mag. 
Sc h äff er und Genossen haben am 4. Juni 1987 
diesen Initiativantrag, der dem Unterrichtsausschuß 
zur weiteren Behandlung zugewiesen wurde, im 
Nationalrat eingebracht. 

Mit dem vorliegenden Antrag soll dem Arbeits
übereinkommen der Regierungsparteien in der 
Frage des Abbaues der geschlechtsspezifischen Dif
ferenzierungen durch einen ersten Schritt für den 
Bereich des Lehrplanes der Hauptschule entspro
chen werden. 

Ferner soll durch die vorgesehenen Regelungen 
die Grundlage für eine diesbezügliche Neugestal
tung des Hauptschullehrplanes geschaffen werden, 
um ein gleiches Wochenstundenausmaß für Kna
ben und Mädchen sicherzustellen. 

Hinsichtlich der Änderung der Schulartbezeich
nung der Schulen für wirtschaftliche Frauenberufe 
wird dem Grundsatz der allgemeinen Zugängigkeit 
der Schulen erkennbar Rechnung getragen und die 
überholte Terminologie zeitgemäß verändert. 

Der Unterrichts ausschuß hat diesen Antrag in 
seiner Sitzung am 12. Juni 1987, die unterbrochen 

./ 

Mag. Evelyn Messner 

Berichterstatter 

und am 16. Juni fortgesetzt wurc~e, in Verhandlung 
genommen. An der Debatte beteiligten sich die 
Abgeordneten Ba y,r, M atz e n aue r, Mag. 
Dr. H ö c h t I, Mag. Karin Pr a x m are r, E I m -
eck e r, Dr. Marga Hub i n e k, Adelheid P r a -
her, Dr. M a y e r, W abi, Rosemarie Bau e r, 
S tri c k e r, Regina He i ß und Mag. Evelyn 
Me s s n e r sowie der Ausschußobmann Abgeord
neter Mag. Sc h äff er und der Bundesminister 
für Unterricht, Kunst und Sport Dr. Hilde Ha w -
li c e k. 

Bei der Abstimmung wurde der im Initiativantrag 
enthaltene Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 
eines Abänderungsantrages der Abgeordneten 
M atz e n aue r und Mag. S c h äff e r in der 
-diesem Bericht beigedruckten Fassung mit Mehr
heit angenommen. 

Bemerkt wird, daß gemäß Art. 14 Abs. 10 B-VG 
ein dem vorliegenden Gesetzentwurf entsprechen
des Bundesgesetz vom Nationalrat nur in Anwesen
heit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebe
nen Stimmen beschlossen werden kann. 

Der Unterrichtsausschuß stellt daher als Ergeb
nis seiner Beratungen den An t rag, der National-

, rat wolle dem a n g e s chi 0 s sen enG e set z - Z ' 
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, 198706 16 

Mag. Schäffer 

Obmann 

183 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



2 183 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dem das Schulorgani
sationsgesetz geändert wird (10. Schulorgani

sationsgesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Schulorganisationsgesetz, BGBL Nr. 242/ 
1962, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 37111986, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 8 a Abs. 3 (Grundsatzbestimmung) lautet 
der dritte Satz: 

"Die Mindestanzahl von Anmeldungen für die 
Abhaltung eines alternativen Pflichtgegenstandes 
(mit Ausnahme von Technischem Werken und 
Textilem Werken an der Oberstufe der Volks
schule, der Hauptschule und den Sonderschulen 
mit dem Lehrplan der Hauptschule), eines Freige
genstandes oder einer unverbindlichen Übung darf 
15, bei Fremdsprachen und Hauswirtschaft 12, bei 
Technischem Werken und Textilem Werken an der 
Oberstufe der Volksschule, der Hauptschule und 
den Sonderschulen mit dem Lehrplan der Haupt
schule ein Viertel der Klassenschülerhöchstzahl 
(§§ 14 Abs. 1; 21 Abs. 1 sowie 27 Abs. 1 und 2) 
nicht unterschreiten; an Sonderschulen darf mit 
Ausnahme der alternativen Pflichtgegenstände 
Technisches Werken und Textiles Werken bei einer 
Klassenschülerhöchstzahl von 15-Schülern die Min
destzahl von erforderlichen Anmeldungen 8, bei 
einer Klassenschülerhöchstzahl von 10 die Min
destzahl von 6 und bei einer Klassenschülerhöchst
zahl von 8 die Mindestzahl von 5 Schülern nicht 
unterschreiten; die Mindestzahl für den Förderun
terricht gemäß § 8 lit. f sublit. aa darf 8, jene für 
den Förderunterricht gemäß § 8 lit. f sublit. cc 6 
nicht unterschreiten und jeweils 12 nicht über
schreiten, für den Förderunterricht in der Grund
schule und der Sonderschule in allen Fällen jedoch 
3 nicht unterschreiten und 10 nicht überschreiten 
und für den Förderunterricht in den leistungsdiffe
renzierten Pflichtgegenständen in der Berufsschule 
in allen Fällen 6 nicht unterschreiten und 10 nicht 
überschreiten. " 

2. Dem § 8 a Abs.3 (Grundsatzbestimmung) 
wird folgender Satz angefügt: 

"Wird dennoch die für die alternativen Pflichtge
genstände Technisches Werken und Textiles Wer
ken an der Oberstufe der Volksschule, der Haupt
schule und den Sonderschulen mit dem Lehrplan 
der Hauptschule vorgesehene Mindestzahl nicht 
erreicht, kann die Führung dann vorgesehen wer
den, wenn sich mindestens ein Drittel der Schüler 
der betreffenden Klasse anmeldet." 

3. Der § 10 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Im Lehrplan (§ 6) der Oberstufe si~d vorzu
sehen: 

a) als Pflichtgegenstände : Religion, Deutsch, 
Lebende Fremdsprache, Geschichte und 
Sozialkunde, Geographie und Wirtschafts
kunde, Mathematik, Geometrisches Zeich
nen, Biologie und Umweltkunde, Physik und 
Chemie, Musikerziehung, Bildnerische Erzie
hung, Werkerziehung (für Knaben und Mäd
chen gemeinsam oder getrennt) in der 5. und 
6. Schulstufe, Hauswirtschaft, Leibesübun
gen; 

b) als alternative Pflichtgegenstände : Techni
sches Werken sowie Textiles Werken in der 
7. und 8. Schulstufe. 

Die Bildungs- und Lehraufgaben sowie der Lehr
stoff haben sich je nach den örtlichen Gegebenhei
ten am Lehrplan der Hauptschule (§ 16) zu orien
tieren. Als Freigegenstände sind Kurzschrift und 
Maschinschreiben vorzusehen." 

4. Der § 14 Abs. 3 (Grundsatzbestimmung) lau
tet: 

,,(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu 
bestimmen, bei welcher Schülerzahl der Unterricht 
in Geometrischem Zeichnen, Werkerziehung, 
Technischem Werken, Textilem Werken, Haus
wirtschaft, Leibesübungen. sowie in Lebender 
Fremdsprache statt für die gesamte Klasse in Schü
lergruppen zu erteilen ist. Die Schülerzahl, bei wel
cher der Unterricht in Schülergruppen zu erteilen 
ist, darf für den Unterricht in Werkerziehung, 
Technischem Werken und in Textilem Werken 20,. 
in Geometrischem Zeichnen und in Hauswirtschaft 
16, in Leibesübungen und in Lebender Fremdspra
che 30 nicht unterschreiten; dies gilt nicht für die 
Trennung des Unterrichtes in Leibesübungen nach 
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Geschlechtern. Die Ausführungsgesetzgebung kann 
vorsehen, daß in den Pflichtgegenständen Geome
trisches Zeichnen, Werkerziehung, Technisches 
Werken, Textiles Werken, Hauswirtschaft und Lei
besübungen Schüler mehrerer Klassen einer oder 
mehrerer Schulen zusammengefaßt werden kön
nen, soweit die auf Grund .des Abs. 1 und des ersten 
Satzes dieses Absatzes bestimmte Schülerzahl nicht 
überschritten wird." 

5. Der § 16 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Im Lehrplan (§ 6) der Hauptschule sind vor
zusehen: 

a) als Pflichtgegenstände: Religion, Deutsch, 
Lebende Fremdsprache, Geschichte' Lind 
Sozialkunde, Geographie und Wirtschafts
kunde, Mathematik, Geometrisches Zeich
nen, Biologie und Umweltkunde, Physik und 
Chemie, Musikerziehung, Bildnerische Erzie
hung, Schreiben, Werkerziehung (für Kna
ben und Mädchen gemeinsam oder getrennt) 
in der 5. und 6. Schulstufe; Hauswirtschaft, 
Leibesübungen; 

b) als alternative Pflichtgegenstände: Techni
sches Werken sowie Textiles Werken in der 
7. und 8. Schulstufe." 

6. Der § 21 Abs.3 (Grundsatzbestimmung) lau
tet: 

,,(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat ferner zu 
bestimmen, bei welcher Schülerzahl der Unterricht 
in Geometrischem Zeichnen, Werkerziehung, 
Technischem Werken, Textilem Werken und in 
Hauswirtschaft statt für die gesamte Klasse in 
Schülergruppen zu erteilen ist. Die Schülerzahl, bei 
welcher der Unterricht in Schülergruppen zu ertei
len ist, darf für den Unterricht in Werkerziehung, 
Technischem Werken und in Textilem Werken 20, 
in Geometrischem Zeichnen und in Hauswirtschaft 
16 nicht unterschreiten. Die Ausführungsgesetzge- ' 
bung kann vorsehen, daß in den Pflichtgegenstän
den Geometrisches Zeichnen, Werkerziehung, 
Technisches Werken, Textiles Werken, Hauswirt
schaft sowie bei der Trennung nach Geschlechtern 
in Leibesübungen Schüler mehrerer Klassen einer 
oder mehrerer Schulen zusammengefaßt werden 
können, soweit die auf Grund des Abs. 1 und des 
ersten Satzes dieses Absatzes bestimmte Schüler
zahl nicht überschritten wird." 

7. § 27 Abs. 3 (Grundsatzbestimmung) lautet: 

,,(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu 
bestimmen, bei welcher Schülerzahl der Unterricht 
in Geometrischem Zeichnen, Werkerziehung, 
Technischem Werken, Textilem Werken und in 
Hauswirtschaft statt für die gesamte Klasse in 
Schülergruppen zu erteilen ist. Die Ausführungsge
setzgebung kann vorsehen, daß in diesen Gegen
ständen und in Leibesübungen Schüler mehrerer 
Klassen einer oder mehrerer Schulen zusammenge
faßt werden können, soweit die auf Grund der 

Abs. 1 und 2 und des ersten Satzes dieses Absatzes 
bestimmte Schülerzahl nicht überschritten wird." 

8. Im § 52 'lautet der erste Satz: 

"Die berufsbildenden mittleren Schulen haben 
die Aufgabe, den Schülern jenes fachliche grundle
gende Wissen und Können zu vermitteln, das 
unmittelbar zur Ausübung eines Berufes auf 
gewerblichem, "technischem, kunstgewerblichem, 
kaufmännischem oder hauswirtschaftlichem und 
sonstigem wirtschaftlichen oder sozialem Gebiet 
befähigt." 

9. -lnt 11. Hauptstück Teil B Abschnitt II wird die 
'Sthlitartbezeichnung "Fachschule für wirtschaftli
ch~ Frauenberufe" bzw. "Bundesfachschule für 
wirtschaftli~he Frauenberufe" durch die Schulart
bezeichnung "Fachschule für wirtschaftliche 
Berufe" bzw. "Bundesfachschule 'für wirtschaftliche 
Berufe" ersetzt und grammatikalisch der jeweiligen 
Bestimmung angepaßt. 

10, Im § 62 lauten die Abs. 1 und .'3: 
. ,,(1) Die Fachschulen für wirtschaftliche Berufe 

umfassen einen ein- bis dreijährigen Bildungsgang 
und dienen der Erwerbung der Befähigung zur
Ausübung eines hauswirtschaftlichen und sonstigen 
wirtschaftlichen Berufes. 

(3) In den Lehrplänen (§ 6) der einzelnen Arten 
der Fachschulen für wirtschaftliche Berufe sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, Staatsbürgerkunde, Lei
besübungen; im Lehrplan der mehrjährigen 
Fachschulen für wirtschaftliche Berufe über
dies Geschichte und Geographie; 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätig
keit erforderlichen naturwissenschaftlichen, 
fremdsprachlichen, fachtheoretischen, prakti
sehen, betriebswirtschaftlichen, lebenskundli
chen und musischen Unterrichtsgegen
stände." 

11. Im H. Hauptstück Teil B Abschnitt III wird 
die Schulartbezeichnung "Höhere Lehranstalt für 
wirtschaftliche Frauenberufe" bzw. "Höhere Bun
.deslehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe" 
durch die Schulartbezeichnung "Höhere Lehran
stalt für wirtschaftliche Berufe" bzw. "Höhere 
Bundesleh~anstalt für wirtschaftliche Berufe" 
ersetzt und grammatikalisch der jeweiligen Bestim
mung angepaßt. 

12. § 65 lautet: 

,,§ 65. Die berufsbildenden höheren Schulen 
haben die Aufgabe den Schülern eine höhere allge
meine und fachliche Bildung -~u vermitteln, die sie 
zur Ausübung eines gehobenen Berufes auf techni
schem, gewerblichem, kunstgewerblichem, kauf
männischem oder hauswirtschaftlichem und sonsti
gem wirtschaftlichen Gebiet befähigt und sie 
zugleich zur Hochschulreife zu führen." 
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13. Im § 76 Abs. 1 lautet der erste Satz: 

"Die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche 
Berufe dient der Erwerbung höherer wirtschaftli
cher Bildung, die zur "Ausübung gehobener Berufe 
in betriebsmäßigen Großhaushalten und auf ähnli
chen Gebieten befähigt, und auch der Vorbereitung 
auf Sozialberufe." 

14. Im § 119 Abs. 7 lautet der vierte Satz: 

"Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport hat nach den Erfordernissen durchVerord
nung zu bestimmen, bei welcher Schülerzahl in den 
Unterrichtsgegenständen Deutsch, Mathematik 
und Lebende Fremdsprache eigene Schülergruppen 
einzurichten sind und der Unterricht in Werkerzie
hung, Technischem Werken, Textilem Werken, 
Hauswirtschaft und in Leibesübungen statt für die 
gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist." 

Artikel 11 
(1) Dieses Bundesgesetz tritt nach Maßgabe der 

folgenden Bestimmungen in Kraft: 
1. Artikel I Z 1, 2, 4, 6 und 7 gegenüber den 

Ländern für die Ausführungsgesetzgebung 
nach Ablauf des Tages der Kundmachung, 

2. Artikel I Z 3, 5 und 14 mit 1. September 1987, 
hinsichtlich der 8. Schulstufe mit 1. September 
1988, 

3. im übrigen mit 1. September 1987. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge
setzes können bereits von dem seiner Kundma
chung folgenden Tag an erlassen werden. Sie treten 
frühestens mit den in den Abs. 2 und 3 bezeichne
ten Zeitpunkten in Kraft. 

(3) Die Ausführungsgesetze zu Artikel I Z 1, 2, 
4, 6 und 7 sind innerhalb eines Jahres zu erlassen 
und mit ~. September 1987, hinsichtlich der 
8. Schulstufe mit 1. September 1988 in Kraft zu set
zen. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, 
soweit sie in die Zuständigkeit des Bundes fällt, 
sowie mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß 
Artikel 14 Abs. 8 B-VG zustehenden Rechte auf 
dem durch dieses Bundesgesetz geregelten Gebiet 
ist der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport betraut. 
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